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Doktrin eine neue Wendung gegeben6) noch Stickler das Richtige ge­
troffen, — so dankenswert seine Mitteilungen aus ungedruckten Glossen 
sonst auch sein mögen. Was der gelehrte Kanonist uns anbietet, ist ja 
nicht eine Zwei-Schwerter-Lehre, sondern eine Drei-Schwerter-Lehre: 
die duo gladii der Bibel gehören dem Papst und stellen einerseits die 
geistlichen Strafen, die im Anathem gipfelten, andrerseits die dazu­
gehörige (materielle) Vollstreckungsgewalt dar; daneben existiert ein 
drittes Schwert, das die weltlichen Mächte aus eigenem Recht schwingen. 
Merkwürdig nur, daß die Quellen des 11. und des 12. Jahrhunderts 
von den dreierlei Kompetenzen nichts wissen, sondern immer bloß die 
zwei potestates, die zwei gladii einander gegenüberstellen oder in einer 
Hand vereinigen! Wirkt schon dies Schweigen peinlich, so steht Sticklers 
These außerdem im Widerspruch zur geistigen Situation des Hochmittel­
alters. Sie setzt im Grunde eine Welt voraus, in der neben der Kirche 
ein Bereich vorhanden ist, der ohne religiöse Wertungen auskommt; wo 
der Herrscher (oder gar der Staat) mit Gewalt einschreitet, ohne daß 
der Seelsorger sich irgendwie darum kümmert; und wo eine Gerechtig­
keit zu verwirklichen ist, die mit der himmlischen Gerechtigkeit un­
mittelbar nichts zu tun hat. Wir wissen aber, daß das hohe Mittelalter 
nicht in diesen „modernen“ Kategorien gedacht hat. Das Schwert, das 
der König trägt, ist ihm von Gott gegeben ad vindictam malefactorum, 
laudem vero bonorum, wie es uns im Anschluß an den 1. Petrusbrief 
(2, 14) immer wieder aus den Schriften der Juristen und Theologen 
entgegentönt; und er hatte es selbst verständlich im Sinne der Kirche zu 
führen, ganz gleich ob er es von ihr erhielt oder es einer anderweitigen 
Einsetzung verdankte. Sogar Gerhoch von Reichersberg, ein Mann, der 
sicherlich nicht im Verdacht steht, der Geistlichkeit ein Übermaß irdischer
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